
1. Vor Buchstabe a) von Absatz 1 von Artikel 3 wird der 
nachstehende Buchstabe eingefügt:

0a) Absatz 5 von Artikel 43 wird wie folgt ersetzt: 
„5. Die Geschäftsordnung des Gemeinderats bestimmt 
die Befugnisse der Kommissionen und regelt deren 
Organisation, die Formen der Bekanntmachung der 
Arbeiten, die Teilnahme von nicht dem Gemeinderat 
angehörenden Fachleuten und die Formen für den 
Schutz und die Beteiligung der Minderheiten in 
Umsetzung der Bestimmungen der Gemeindesatzung 
und von Artikel 5. 
Sie regelt ferner die Modalitäten und Formen der 
Bekanntmachung im Hinblick auf: 
a) die Teilnahme an den Arbeiten des Gemeinderats 
sowie der Kommissionen seitens der Mitglieder des 
Gemeindeausschusses und des Gemeinderats;
b) Initiativen und Akten der Gemeinderatsmitglieder 
gemäß Artikel 52 und die entsprechenden Antworten 
des Bürgermeisters bzw. der von ihm bevollmächtigten 
Gemeindereferenten;
c) Sitzungsgelder, Funktionszulagen und 
Amtsentschädigungen, die die Gemeinde den 
Mitgliedern politischer Organe entrichtet.

Begleitbericht: 
Der Änderungsantrag zu Absatz 5 des Artikels 43 stärkt die 
Transparenz, Beteiligung und Verantwortung in der Tätigkeit 
des Gemeinderats. Er schließt die Lücken der derzeitigen 
Gesetzeslage, indem er vorschreibt, dass die 
Geschäftsordnung die in der Satzung verankerten Formen für 
den Schutz der Minderheiten widerspiegelt und zudem 
gewährleisten muss, dass die Anwesenheit von Mitgliedern 
des Gemeindeausschusses bzw. -rats, Anfragen und 
entsprechende Antworten sowie Bezüge offengelegt 
werden. Auf diese Weise wird ein modernerer, kohärenterer 
und partizipativer Rahmen geschaffen, der mit den Artikeln 
5, 43 und 52 des Kodex im Einklang steht.


